
AUS DER PRAXIS  .  HOTLINE

Ihre Fragen zur Abrechnung und zur wirtschaftlichen Praxisführung 
 beantwortet unser Experte Helmut Walbert, Würzburg.

Helmut Walbert
Allgemeinarzt, 
 Medizinjournalist und  
Betriebswirt Medizin

Rufen Sie an! 
Tel. 0 93 1 / 2 99 85 94 

donnerstags, 13 bis 15 Uhr

w@lbert.info

Tappen Sie in die Umsatzsteuer-Falle?

?Dr. M. D., Allgemeinarzt, Hessen: Wir erbringen in unserer fachübergreifenden 
Praxisgemeinschaft mit einem Chirurgen und Hautarzt zunehmend Selbst-

zahlerleistungen. Jetzt tauchte die Frage der Umsatzsteuerp�icht auf. Welche 
Leistungen sind davon betro�en? Ab welchem Umfang gilt die P�icht überhaupt?

! MMW-Experte Walbert: Ärzte sehen 
sich selten als Unternehmer – vor 

dem Umsatzsteuergesetz (UStG) sind 
wir das aber sehr wohl. Ihm unterliegt 
grundsätzlich jede selbständig ausgeüb-
te gewerbliche oder beru�iche Tätigkeit. 
Zwar sind Heilbehandlungen in der Hu-
manmedizin für Ärzte, Zahnärzte, Phy-
siotherapeuten, Hebammen etc. aus Tra-
dition von der Umsatzsteuerp�icht aus-
genommen. Aber dies gilt wirklich nur 
für die Behandlung von Patienten

Heutzutage erzielen viele Ärzte zu-
sätzliche Umsätze, auf die sie 19% Um-
satzsteuer aufschlagen und an das Fi-
nanzamt abführen müssen. Das betri� 
z. B. bei Gutachten oder dem Verkauf 
von Nahrungsergänzungsmitteln durch-
aus auch Hausärzte.

Auf diese neueren ärztlichen Umsät-
ze ist 2013 der Bundesrechnungshof auf-
merksam geworden – und hat sogleich 

moniert, dass die Finanzämter sie nicht 
ausreichend erfassen. Seitdem werden 
niedergelassene Ärzte bei Steuerprüfun-
gen verstärkt ins Visier genommen. Es 
�nden mittlerweile nicht nur Betriebs-
prüfungen statt, sondern auch reine 
Umsatzsteuerprüfungen. Wenn ein Prü-
fer für mehrere Jahre rückwirkend Um-
satzsteuerp�icht feststellt, kann das zu 
beträchtlichen Nachzahlungen führen. 
Das �ema sollte bei der nächsten Be-
sprechung mit dem Steuerberater nicht 
fehlen!

Um abschätzen zu können, ob eine 
Leistung von der Umsatzsteuer befreit 
ist, muss man die Vorgaben des Europä-
ischen Gerichtshofs beachten. Dieser hat 
entschieden, dass es sich um Leistungen 
eines Heilberu�ers handeln muss, die 
der Feststellung, Heilung oder Linde-
rung von Krankheiten oder Körperschä-
den beim Menschen dienen. Dabei muss 

das therapeutische Ziel im Vordergrund 
der Behandlung stehen.

Auf der Basis dieser De�nition sollte 
jede Praxis umgehend ihre außerhalb 
des GKV- oder PKV-Leistungskatalogs 
angebotenen Leistungen eingehend ana-
lysieren. Erst dann kann man sich ein 
Bild davon machen, wo genau man Um-
satzsteuer aufschlagen muss.

Von der Steuerp�icht freigestellt ist 
jeder Arzt, der als „Kleinunternehmer“ 
im vorangegangenen Jahr nicht mehr als 
17.500 Euro an umsatzsteuerp�ichtigen 
Umsätzen erreicht hat. Außerdem darf 
die Summe im laufenden Jahr 50.000 
Euro „voraussichtlich“ nicht überschrei-
ten. Das muss man am Anfang des Jah-
res schätzen – und es lohnt sich, die zu-
grunde liegende Rechnung für spätere 
Nachfragen zu dokumentieren.

Liegen beide Voraussetzungen vor, 
müssen Sie keine Umsatzsteuer auswei-
sen, einziehen oder abführen. Aber Vor-
sicht: Steht doch eine Umsatzsteuer auf 
der Liquidation, müssen Sie diese auch 
ans Finanzamt abführen. z

©
 d

cd
eb

s /
 G

et
ty

 Im
ag

es
 / 

iS
to

ck

Bekommt sie eine Rechnung mit 
Umsatzsteuer? Es kommt darauf an...

Ein einfacher Kniff verhindert 
Stress mit dem Finanzamt
Auf Liquidationen von Leistungen, deren  
therapeutischer  Bezug angezweifelt werden 
könnte, sollte vorsorglich ein allgemein ge-
haltener Hinweis stehen. Beispiel: „Für den  
Raucherentwöhnungskurs bestand eine me-
dizinische Notwendigkeit.“ Diese Maßnahme 
schützt den Arzt vor einer Kontrollmitteilung 
des Finanzbeamten, wenn dieser die Liquida-
tion bei der Einkommensteuererklärung des 
Patienten findet.
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